
Verpflichtung zur Leistung §§ 266—273 

§270
(1) Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr 

und seine Kosten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu 
übermitteln.

(2) Ist die Forderung im Gewerbebetriebe des Gläubigers 
entstanden, so tritt, wenn der Gläubiger seine gewerbliche 
Niederlassung an einem anderen Orte hat, der Ort der 
Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.

(3) Erhöhen sich infolge einer nach der Entstehung des 
Schuldverhältnisses eintretenden Änderung des Wohnsitzes 
oder der gewerblichen Niederlassung des Gläubigers die 
Kosten oder die Gefahr der Übermittlung, so hat der Gläu
biger im ersteren Falle die Mehrkosten, im letzteren Falle 
die Gefahr zu tragen.

(4) Die Vorschriften über den Leistungsort bleiben un
berührt.

§271
(1) Ist eine Zeit für die Leistung weder bestimmt noch aus 

den Umständen zu entnehmen, so kann der Gläubiger die 
Leistung sofort verlangen, der Schuldner sie sofort be
wirken.

(2) Ist eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel anzunehmen, 
daß der Gläubiger die Leistung nicht vor dieser Zeit ver
langen, der Schuldner aber sie vorher bewirken kann.

§272
Bezahlt der Schuldner eine unverzinsliche Schuld vor der 

Fälligkeit, so ist er zu einem Abzüge wegen der Zwischen
zinsen nicht berechtigt.

§ 273
(1) Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhält

nis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen An
spruch gegen den Gläubiger, so kann er, sofern nicht aus 
dem Schuldverhältnisse sich ein anderes ergibt, die ge
schuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Lei
stung bewirkt wird (Zurückbehaltungsrecht).

(2) Wer zur Herausgabe eines Gegenstandes verpflichtet 
ist, hat das gleiche Recht, wenn ihm ein fälliger Anspruch 
wegen Verwendungen auf den Gegenstand oder wegen eines
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